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(54) BLISTERVERPACKUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Blisterverpackung (1)
für ein Produkt (100), umfassend mindestens eine Pro-
duktkammer (2) zur Aufnahme des Produkts (100), wei-
terhin umfassend eine Kartonage (3) zur Aufnahme der
mindestens einen Produktkammer (2), wobei die Karto-
nage (3) ein Vorderteil (4) und ein Rückteil (5) umfasst
und wobei die mindestens eine Produktkammer (2) zwi-
schen dem Vorderteil (4) und dem Rückteil (5) der Kar-
tonage (3) aufgenommen ist, wobei weiterhin das Vor-
derteil (4) und das Rückteil (5) zumindest abschnittswei-
se randseitig miteinander verbunden sind und das Vor-
derteil (4) der Kartonage (3) für jede Produktkammer (2)
eine Öffnung (6) aufweist, durch welche die zwischen
dem Vorderteil (4) und dem Rückteil (5) aufgenommene
Produktkammer (2) teilweise hindurchreicht, wobei die
Größe der Öffnung (6) derart bemessen ist, dass die Pro-
duktkammer (2) nicht vollständig durch die Öffnung (6)
hindurchtreten kann, wobei die Kartonage (3) ein das
Vorderteil (4) und das Rückteil (5) verbindendes Unterteil
(11) umfasst, welches einen Standfuß (12) für die Blis-
terverpackung (1) ausbildet, wobei das Vorderteil (4) an-
grenzend an das Unterteil (11) einen Abschnitt (40) um-
fasst, welcher sich schräg unter einem Winkel α von ma-
ximal 75° bezüglich des Unterteils (11) erstreckt und wo-
bei mindestens eine Öffnung (6) zumindest teilweise in
dem sich schräg erstreckenden Abschnitt (40) des Vor-
derteils (4) ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Blisterverpackung für
ein Produkt, umfassend mindestens eine Produktkam-
mer zur Aufnahme des Produkts, weiterhin umfassend
eine Kartonage zur Aufnahme der mindestens einen Pro-
duktkammer.
[0002] Eine Blisterverpackung oder Sichtverpackung
ist eine Produktverpackung, die es dem Käufer erlaubt,
die verpackte Ware zu sehen. Das Produkt wird dabei in
der Regel vor einer mit Informationen bedruckten Kar-
tonrückwand präsentiert und mit einem durchsichtigen
Kunststofffolienformteil fixiert. Das Kunststofffolienform-
teil wird üblicherweise in einem Thermoformingprozess
entsprechend der Kontur des zu verpackenden Produkts
aus einer Kunststofffolie, beispielsweise aus Polyethy-
lenterephthalat (PET), geformt. Die Verbindung von Kar-
tonrückwand und Kunststofffolienformteil unter Ein-
schluss des zu verpackenden Produkts erfolgt häufig
durch randseitiges Verschweißen.
[0003] Es ist ein Nachteil derartiger Blisterverpackun-
gen, dass bei der Öffnung der Verpackung, d.h. bei der
Trennung des Kunststofffolienformteils von der Karton-
rückwand, aufgrund von Faserabriss im Bereich des Sie-
gelrandes stets Kartonfasern an dem Kunststofffolien-
formteil verbleiben, so dass eine sortenreine Trennung
von Karton und Kunststoff praktisch unmöglich ist. Dies
ist vor dem Hintergrund einer angestrebten hohen Re-
cyclingrate der Ausgangsmaterialien verbesserungs-
würdig. Darüber hinaus ist der Verbrauch an Kunststoff-
material vergleichsweise hoch, da neben dem das Pro-
dukt unmittelbar umhüllenden Material an dem Kunst-
stofffolienformteil auch ein ausreichend breiter Siegel-
rand für die Verschweißung mit der Kartonrückwand be-
reitgestellt werden muss.
[0004] Schließlich sind im Handel Blisterverpackun-
gen bekannt, die einen Standfuß aufweisen, mittels des-
sen die Blisterverpackung eigenständig in einem Präsen-
tationsregal stehen kann. Derartige selbststehende Ver-
packungen ermöglichen vielfältigere Präsentationsmög-
lichkeiten des jeweiligen Produkts und sind von daher im
Handel sehr beliebt. Bei bekannten selbststehenden
Blisterverpackungen ist in der Regel auch der Standfuß
aus dem gleichen Kunststoffmaterial wie das Kunststoff-
folienformteil, beispielsweise aus PET, gefertigt. Dabei
werden das Kunststofffolienformteil und der Standfuß in
einem einzigen Thermoformingprozess aus einer Kunst-
stofffolie geformt. Aufgrund der Stabilitätsanforderungen
an den Standfuß muss dabei eine Kunststofffolie einer
gewissen Mindestdicke gewählt werden, wodurch der
Verbrauch an Kunststoffmaterial weiter erhöht wird.
[0005] Vor dem Hintergrund eines ressourcenscho-
nenden und umweltbewussten Einsatzes der verwende-
ten Materialien, insbesondere von Kunststoffmaterialien,
erscheinen die bekannten Blisterverpackungen verbes-
serungswürdig.
[0006] Die vorliegende Erfindung hat es sich daher zur
Aufgabe gemacht, eine selbststehende Blisterverpa-

ckung bereitzustellen, welche eine zuverlässige Verpa-
ckung eines Produkts ermöglicht und gleichzeitig mit ei-
nem geringeren Kunststoffverbrauch sowie einer verbes-
serten Trennbarkeit von Karton und Kunststoff einher-
geht.
[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Blister-
verpackung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1.
[0008] Konkrete Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen An-
sprüche.
[0009] Gemäß Patentanspruch 1 handelt es sich bei
der Erfindung um eine Blisterverpackung für ein Produkt,
umfassend mindestens eine Produktkammer zur Auf-
nahme des Produkts, weiterhin umfassend eine Karto-
nage zur Aufnahme der mindestens einen Produktkam-
mer, wobei die Kartonage ein Vorderteil und ein Rückteil
umfasst und wobei die mindestens eine Produktkammer
zwischen dem Vorderteil und dem Rückteil der Kartona-
ge aufgenommen ist, wobei das Vorderteil und das Rück-
teil zumindest abschnittsweise randseitig miteinander
verbunden sind und das Vorderteil der Kartonage für jede
Produktkammer eine Öffnung aufweist, durch welche die
zwischen dem Vorderteil und dem Rückteil aufgenom-
mene Produktkammer teilweise hindurchreicht, wobei
die Größe der Öffnung derart bemessen ist, dass die
Produktkammer nicht vollständig durch die Öffnung hin-
durchtreten kann. Die erfindungsgemäße Blisterverpa-
ckung zeichnet sich dadurch aus, dass die Kartonage
ein das Vorderteil und das Rückteil verbindendes Unter-
teil umfasst, welches einen Standfuß für die Blisterver-
packung ausbildet, wobei das Vorderteil angrenzend an
das Unterteil einen Abschnitt umfasst, welcher sich
schräg unter einem Winkel α von maximal 75° bezüglich
des Unterteils erstreckt und wobei mindestens eine Öff-
nung zumindest teilweise in dem sich schräg erstrecken-
den Abschnitt des Vorderteils ausgebildet ist.
[0010] Mit anderen Worten sieht die Erfindung vor,
dass eine das Produkt aufnehmende Produktkammer
zwischen einem Vorderteil und einem Rückteil einer vor-
zugsweise vollständig aus Kartonmaterial bestehenden
Kartonage aufgenommen und gehalten wird, wobei das
Vorderteil eine Öffnung für die Produktkammer aufweist,
welche so bemessen ist, dass die Produktkammer zwar
teilweise durch die Öffnung hindurchreichen kann und
damit für einen Verbraucher gut sichtbar ist, dass sie
gleichzeitig aber nicht vollständig durch die Öffnung hin-
durchtreten kann und damit verliersicher zwischen dem
Vorderteil und dem Rückteil der Kartonage gehalten wird.
Durch das teilweise Hindurchreichen der Produktkam-
mer durch die Öffnung und die zumindest abschnittswei-
se randseitige Verbindung von Vorderteil und Rückteil
wird die Produktkammer in einer festen Position relativ
zu der Kartonage gehalten, ohne, dass die Produktkam-
mer mit der Kartonage verschweißt oder anderweitig fest
verbunden sein müsste. Grundsätzlich kann die Produkt-
kammer beispielsweise punktuell mit der Kartonage ver-
bunden, etwa verklebt oder verschweißt, sein. Dies ist
jedoch erfindungsgemäß nicht erforderlich. Erfindungs-
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gemäß umfasst die Kartonage darüber hinaus ein das
Vorderteil und das Rückteil verbindendes Unterteil, wel-
ches einen Standfuß für die Blisterverpackung ausbildet.
Die Blisterverpackung ist somit als selbststehende Blis-
terverpackung ausgebildet, wobei der Standfuß ebenso
wie das Vorderteil und das Rückteil aus Kartonmaterial
gefertigt ist. Der Verbrauch an Kunststoffmaterial wird
auf diese Weise deutlich reduziert. Der Standfuß kann
sich dabei über die gesamte Breite des Vorderteils
und/oder des Rückteils erstrecken, wodurch eine beson-
ders gute Standfestigkeit der Blisterverpackung erreicht
wird. Die Stabilität des Standfußes wird dadurch erhöht,
dass das Vorderteil angrenzend an das Unterteil einen
Abschnitt umfasst, welcher sich schräg unter einem Win-
kel α von maximal 75° bezüglich des Unterteils erstreckt.
Die Blisterverpackung kann damit in ihrem unteren Be-
reich einen im wesentlichen dreieckigen Querschnitt auf-
weisen, was zu einer guten Standfestigkeit der Blister-
verpackung beiträgt. Mindestens eine Öffnung ist dabei
zumindest teilweise in dem sich schräg erstreckenden
Abschnitt des Vorderteils ausgebildet. Auf diese Weise
ist mindestens eine Produktkammer standfußnah ange-
ordnet, wodurch der Schwerpunkt der gesamten Blister-
verpackung vergleichsweise weit unten in der an den
Standfuß angrenzenden Hälfte der Blisterverpackung
liegen kann. Hierdurch wird eine besonders gute Stabi-
lität der stehenden Blisterverpackung erreicht. Es kön-
nen auch zwei oder mehr Öffnungen zumindest teilweise
in dem sich schräg erstreckenden Abschnitt des Vorder-
teils ausgebildet sein, so dass mehrere Produktkammern
standfußnah angeordnet sein können. Hierdurch kann
die Lage des Schwerpunkts der gesamten Blisterverpa-
ckung weiter nach unten in Richtung auf den Standfuß
zu verschoben werden, wodurch sich eine noch weiter
verbesserte Standfestigkeit der selbststehenden Blister-
verpackung ergibt.
[0011] Vorderteil und/oder Rückteil und/oder Unterteil
der Kartonage können mit Produktinformationen verse-
hen sein, beispielsweise können sie bedruckt sein. Das
Vorderteil und das Rückteil der Kartonage sind erfin-
dungsgemäß zumindest abschnittsweise randseitig mit-
einander verbunden, beispielsweise verklebt. Angren-
zend an den Standfuß verbleibt ein Bereich, in dem das
Vorderteil und das Rückteil nicht miteinander verbunden
sind.
[0012] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung um-
fasst die Produktkammer ein schalenförmiges Kunst-
stofffolienformteil und eine Deckschicht zur Abdeckung
und/oder Abdichtung des schalenförmigen Kunststofffo-
lienformteils, wobei sich die Öffnung in dem Vorderteil
ausgehend von ihrer maximalen Öffnungsweite in Rich-
tung auf das Unterteil zu verjüngt, derart, dass bei einer
zumindest teilweise in dem sich schräg erstreckenden
Abschnitt des Vorderteils ausgebildeten Öffnung das
durch diese Öffnung teilweise hindurchreichende scha-
lenförmige Kunststofffolienformteil der Produktkammer
durch den Rand der sich verjüngenden Öffnung sowohl
von unten als auch von vorne gestützt wird. Mit anderen

Worten kann durch die spezielle Formgebung der Öff-
nung, d.h. durch eine Verjüngung der Öffnung in Rich-
tung auf das Unterteil zu, erreicht werden, dass bei einer
zumindest teilweise in dem sich schräg erstreckenden
Abschnitt des Vorderteils ausgebildeten Öffnung eine in
der Öffnung angeordnete Produktkammer durch den
Rand der Öffnung in besonderer Weise gestützt wird,
und zwar stellenweise von unten und stellenweise von
vorne. Die Richtungsangaben "unten" und "vorne" be-
ziehen sich dabei auf eine bestimmungsgemäß selbst-
stehende Blisterverpackung, wie sie beispielsweise in ei-
nem Verkaufsregal aufgestellt ist. Eine Stützung der Pro-
duktkammer durch den Rand der Öffnung von unten be-
deutet somit, dass die Produktkammer stellenweise auf
dem Rand der Öffnung aufliegt und von diesem von unten
gestützt wird. Eine Stützung der Produktkammer durch
den Rand der Öffnung von vorne bedeutet, dass der
Rand der Öffnung stellenweise an der Vorderseite, d.h.
der einem Betrachter zugewandten Seite der Produkt-
kammer anliegt und diese nach vorne abstützt. Durch
das erfindungsgemäß vorgesehene kombinierte Abstüt-
zen der Produktkammer nach vorne und nach unten auf-
grund der Verjüngung der Öffnung ist es möglich, eine
Produktkammer zumindest teilweise in dem sich schräg
erstreckenden Abschnitt des Vorderteils und damit sehr
standfußnah anzuordnen und gleichzeitig einen festen
Halt der Produktkammer in der Öffnung zu gewährleis-
ten.
[0013] Gemäß einem weiteren Vorschlag der Erfin-
dung verjüngt sich die Öffnung zusätzlich ausgehend von
ihrer maximalen Öffnungsweite in Richtung auf das dem
Unterteil abgewandte Ende des Vorderteils zu. Eine sol-
che Verjüngung der Öffnung nach oben führt zu einer
zusätzlichen Abstützung einer in der Öffnung angeord-
neten Produktkammer von der Seite und von oben.
[0014] Das schalenförmige Kunststofffolienformteil
wird beispielsweise in einem Thermoformingprozess aus
einer Kunststofffolie hergestellt und dient der Aufnahme
des Produktes. Die Deckschicht zur Abdeckung
und/oder Abdichtung des schalenförmigen Kunststofffo-
lienformteils, beispielsweise eine dünne Siegelfolie,
kann mit dem Kunststofffolienformteil in einem Randbe-
reich verschweißt sein. Es handelt sich somit um eine
geschlossene Produktkammer, innerhalb derer das Pro-
dukt eingeschlossen ist. Insbesondere kann es sich bei
der Deckschicht um eine feuchtigkeitsdichte und/oder
wasserdampfdichte Siegelfolie handeln. Ein Verbrau-
cher entnimmt aus der Blisterverpackung zunächst die
geschlossene Produktkammer und löst sodann die
Deckschicht von dem Kunststofffolienformteil, um das
Produkt freizugeben. Bei dem durch die Öffnung in dem
Vorderteil der Blisterverpackung hindurchreichenden
Teil der Produktkammer handelt es sich um das scha-
lenförmige Kunststofffolienformteil.
[0015] Gemäß einer Ausführung der Erfindung ist die
mindestens eine Produktkammer lose zwischen dem
Vorderteil und dem Rückteil der Kartonage aufgenom-
men. In diesem Fall wird die Produktkammer lose zwi-
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schen Vorderteil und Rückteil der Kartonage eingelegt
und lediglich durch das teilweise Hindurchreichen durch
die Öffnung in dem Vorderteil und die zumindest ab-
schnittsweise randseitige Verbindung von Vorderteil und
Rückteil in einer festen Position relativ zu der Kartonage
gehalten. Der Vorteil dieser Ausgestaltung besteht darin,
dass die Blisterverpackung nach Öffnung vollkommen
sortenrein in eine Kartonfraktion und eine Kunststofffrak-
tion getrennt und entsprechend der Wertstoffsammlung
und dem Recycling zugeführt werden kann. Aufgrund der
fehlenden Verschweißung zwischen Produktkammer
und Kartonage kommt es nicht zu dem oben beschrie-
benen Faserabriss und der damit verbundenen unzurei-
chenden Trennbarkeit von Karton und Kunststoff. Darü-
ber hinaus kann auf die Ausbildung eines breiten Siegel-
randes an der Produktkammer zur Verschweißung mit
der Kartonage verzichtet werden, so dass der Verbrauch
an Kunststoffmaterial insgesamt reduziert werden kann.
Die Produktkammer und die zugeordnete Öffnung in dem
Vorderteil müssen lediglich so bemessen sein, dass die
Produktkammer nicht vollständig durch die Öffnung hin-
durchtreten kann.
[0016] Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht vor,
dass die Produktkammer einen Rand aufweist, welcher
an der dem Rückteil zugewandten Innenseite des Vor-
derteils zumindest abschnittsweise anliegt und welcher
verhindert, dass die Produktkammer vollständig durch
die Öffnung in dem Vorderteil hindurchtritt. Mit anderen
Worten kann die Produktkammer einen Rand umfassen,
durch welchen die Produktkammer zwischen dem Vor-
derteil und dem Rückteil der Kartonage zurückgehalten
wird. Ein solcher Rand kann dabei deutlich schmaler aus-
gebildet sein als ein Siegelrand, welcher der Verschwei-
ßung einer Produktkammer mit einer Kartonage dient.
Der erfindungsgemäß vorgesehene Rand muss lediglich
so bemessen sein, dass die Produktkammer durch ihn
zwischen dem Vorderteil und dem Rückteil der Kartona-
ge gehalten wird und ein vollständiges Hindurchtreten
der Produktkammer durch die Öffnung verhindert wer-
den kann. Bei Ausbildung der Produktkammer als ge-
schlossene Produktkammer kann der der Verschwei-
ßung von Kunststofffolienformteil und Siegelfolie dienen-
de Randbereich als Rand dienen, der das Hindurchtreten
der Produktkammer durch die Öffnung in dem Vorderteil
verhindert.
[0017] Der Rand kann grundsätzlich als schmaler um-
laufender Rand ausgebildet sein, es können aber auch
lediglich einzelne, zungenartige Randelemente im Rand-
bereich der Produktkammer ausgebildet sein, die ein
vollständiges Hindurchtreten der Produktkammer durch
die Öffnung verhindern. Hierdurch kann weiteres Kunst-
stoffmaterial eingespart werden.
[0018] Gemäß einer Ausführungsvariante der Erfin-
dung stimmt die Öffnung in dem Vorderteil in ihrer Kontur
im Wesentlichen mit der äußeren Kontur der Produkt-
kammer überein. Hierdurch wird ein verrutschsicherer
Halt der Produktkammer in der Öffnung gewährleistet.
[0019] Bei dem Produkt kann es sich grundsätzlich um

ein beliebiges, mit Hilfe einer Blisterverpackung verpack-
bares Produkt handeln. Insbesondere kann es sich um
ein Produkt zur Verwendung in einer Spül- und/oder
Waschmaschine handeln, beispielsweise um ein Reini-
gungsmittel und/oder einen Maschinenreiniger. Das Pro-
dukt kann dabei grundsätzlich flüssig, pulverförmig oder
fest sein. Beispielsweise kann es sich um ein aus einem
Pulver gepresstes Tab handeln. Das Produkt kann in-
nerhalb der Produktkammer von einer weiteren Umhül-
lung umgeben sein, beispielsweise von einer wasserlös-
lichen Folie. Hierdurch ist es einem Nutzer möglich, das
von einer wasserlöslichen Folie umgebene Produkt aus
der Verpackung zu entnehmen und beispielsweise einer
Spül- oder Waschmaschine zuzuführen, ohne dass sei-
ne Hände unmittelbar mit dem Produkt in Kontakt kom-
men. Die wasserlösliche Folie löst sich im Spülwasser
einer Spül- oder Waschmaschine auf und gibt das Pro-
dukt frei.
[0020] Da der Standfuß bei der erfindungsgemäßen
Blisterverpackung ebenfalls aus Kartonmaterial gefertigt
ist, hat das für die Produktkammer verwendete Kunst-
stoffmaterial lediglich die Funktion, das Produkt für einen
Konsumenten sichtbar zu machen und es gleichzeitig zu
schützen, beispielsweise vor Feuchtigkeit. Es muss
nicht, wie bei aus dem Stand der Technik bekannten
selbststehenden Blisterverpackungen, zusätzlich für die
Stabilität des Standfußes sorgen, so dass insgesamt ei-
ne dünnere Kunststofffolie für die Ausbildung des Kunst-
stofffolienformteils der Produktkammer verwendet wer-
den kann. Durch die Ausbildung des Standfußes aus Kar-
ton kann somit auch an dieser Stelle weiteres Kunststoff-
material eingespart werden. Insgesamt kann der Ver-
brauch an Kunststoffmaterial gegenüber herkömmli-
chen, aus dem Stand der Technik bekannten Blisterver-
packungen auf diese Weise um bis zu 50% reduziert wer-
den.
[0021] Die Öffnungen in dem Vorderteil der Blisterver-
packung sind vorzugsweise mehrheitlich in der unteren,
an den Standfuß angrenzenden Hälfte des Vorderteils
angeordnet, so dass bei eingelegten Produktkammern
der Schwerpunkt der gesamten Blisterverpackung mög-
lichst weit unten liegt und die Stabilität der selbststehen-
den Verpackung auf diese Weise erhöht wird.
[0022] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung sind
in dem Rückteil der Kartonage Sollbruchstellen vorgese-
hen, welche durch Druck auf den durch die Öffnung in
dem Vorderteil hindurchreichenden Bereich der Produkt-
kammer auftrennbar sind, derart, dass eine Entnahme-
öffnung in dem Rückteil entsteht, durch die die Produkt-
kammer mit dem darin aufgenommenen Produkt aus der
Kartonage entnommen werden kann. Bei den Sollbruch-
stellen kann es sich beispielsweise um Perforationen in
dem Rückteil der Kartonage handeln. Die Sollbruchstel-
len können dabei so angeordnet sein, dass jeder zwi-
schen dem Vorderteil und dem Rückteil aufgenommenen
Produktkammer eine individuelle Entnahmeöffnung zu-
geordnet ist.
[0023] Mit anderen Worten ist es zur Entnahme einer
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Produktkammer mit dem darin aufgenommenen Produkt
aus der Kartonage nicht erforderlich, das Vorderteil voll-
ständig von dem Rückteil zu trennen. Vielmehr kann
durch die Ausübung von Druck auf den durch die Öffnung
in dem Vorderteil hindurchreichenden Bereich einer Pro-
duktkammer eine dieser Produktkammer zugeordnete
Entnahmeöffnung in dem Rückteil durch Auftrennung der
entsprechenden Sollbruchstellen geöffnet werden. Wei-
tere Produktkammern verbleiben hiervon unberührt in ih-
rer Position innerhalb der Kartonage.
[0024] Eine Ausführungsform der Erfindung sieht vor,
dass die Kartonage aus einem einzigen zusammenhän-
genden Kartonzuschnitt gefertigt ist. Durch Falten des
Kartonzuschnitts werden das Vorderteil, das Rückteil
und das das Vorderteil und das Rückteil verbindende und
als Standfuß fungierende Unterteil ausgebildet. Hierzu
können in den Kartonzuschnitt eingeprägte Falzlinien
vorgesehen sein. Im Bereich des späteren Vorderteils
weist der Kartonzuschnitt für jede aufzunehmende Pro-
duktkammer eine beispielsweise durch Ausstanzen er-
zeugte Öffnung auf. Im Bereich des späteren Rückteils
können Sollbruchstellen zur Ausbildung von Entnahme-
öffnungen vorgesehen sein. Der Kartonzuschnitt kann
darüber hinaus Ausnehmungen aufweisen, mit Hilfe de-
rer die Blisterverpackung im Handel beispielsweise an
einer Präsentationsstange positioniert werden kann.
[0025] Insbesondere kann somit auch der Standfuß
der Blisterverpackung durch Falten des Kartonzuschnitts
ausgebildet werden. Dabei wird der Kartonzuschnitt zu
beiden Seiten eines im Wesentlichen mittig liegenden
Streifens des Kartonzuschnitts so gefaltet, dass der mit-
tig liegende Streifen den später auf einer Unterlage auf-
stehenden Standfuß bildet. Die beiden durch Falten zu
beiden Seiten von dem mittig liegenden Streifen abge-
grenzten Bereiche des Kartonzuschnitts bilden das Vor-
derteil bzw. das Rückteil. Das Vorderteil erstreckt sich
erfindungsgemäß bei fertig zusammengesetzter Blister-
verpackung ausgehend von dem mittig liegenden und
als Standfuß dienenden Streifen zunächst schräg unter
einen Winkel von maximal 75°, beispielsweise unter ei-
nem Winkel von 30° bis 60°, bezüglich des mittig liegen-
den Streifens. An diesen sich schräg erstreckenden Ab-
schnitt schließt sich ein Bereich des Vorderteils an, wel-
cher bei fertig zusammengesetzter Blisterverpackung
planparallel zu dem Rückteil liegt. Bezüglich des Rück-
teils kann das Falten so erfolgen, dass das Rückteil bei
fertig zusammengesetzter Blisterverpackung einen Win-
kel von etwa 90° mit dem mittig liegenden Streifen ein-
schließt. Das Falten kann jedoch auch so erfolgen, dass
auch das Rückteil einen Abschnitt umfasst, der sich
schräg unter einen Winkel von maximal 75° bezüglich
des Unterteils erstreckt. In jedem Falle weist die erfin-
dungsgemäße Blisterverpackung in ihrem unteren Be-
reich einen im wesentlichen dreieckigen Querschnitt auf.
[0026] Öffnungen in dem Vorderteil, die zumindest teil-
weise in dem sich schräg erstreckenden Abschnitt des
Vorderteils angeordnet sind, können in ihrer Kontur ab-
weichen von den Konturen der Öffnungen, die in dem

planparallel zu dem Rückteil liegenden Bereich des Vor-
derteils liegen. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass
die Ränder der Öffnungen in dem schräg ausgebildeten
Abschnitt des Vorderteils an anderen Bereichen der auf-
genommenen Produktkammern anliegen als in dem
nicht schräg ausgebildeten Bereich des Vorderteils und
dient dem sicheren Halt der Produktkammern in der Kar-
tonage. Produktkammern, die in Öffnungen angeordnet
sind, die zumindest teilweise in dem sich schräg erstre-
ckenden Abschnitt des Vorderteils liegen, können darü-
ber hinaus zur Erhöhung der Verrutschsicherheit Kontakt
zu dem als Standfuß dienenden mittig liegenden Streifen
haben.
[0027] Gemäß einem Vorschlag der Erfindung kann
die Blisterverpackung zur Verpackung eines Produkts
verwendet werden, welches in einer Wasch- und/oder
Spülmaschine verwendet wird, beispielsweise zur Ver-
packung eines Maschinenreinigers. Eine solche Blister-
verpackung kann dabei beispielsweise zwei, drei, vier
oder mehr Produktkammern zur Aufnahme jeweils einer
Einheitsdosis des Maschinenreinigers umfassen.
[0028] Die erfindungsgemäße Blisterverpackung bie-
tet somit eine sichere Verpackung und eine attraktive
Präsentationsmöglichkeit für ein Produkt bei gleichzeitig
reduziertem Kunststoffverbrauch und verbesserter Re-
cyclierbarkeit der eingesetzten Verpackungsmaterialien.
Darüber hinaus bietet sie eine sehr gute Standfestigkeit.
[0029] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels und unter Bezugnahme auf die
beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1: eine perspektivische Ansicht einer erfin-
dungsgemäßen Blisterverpackung von
schräg vorne;

Figur 2: die Blisterverpackung aus Figur 1 in einer An-
sicht von vorne;

Figur 3: die Blisterverpackung aus Figur 1 in einer An-
sicht von hinten;

Figur 4: die Blisterverpackung aus Figur 1 in einer
Seitenansicht;

Figur 5: eine Produktkammer in einer Draufsicht von
oben;

Figur 6: die Produktkammer aus Figur 5 in einer Sei-
tenansicht;

Figur 7: ein Kartonzuschnitt zur Fertigung der erfin-
dungsgemäßen Kartonage.

[0030] Die Figuren 1, 2, 3 und 4 zeigen eine im Ganzen
mit 1 bezeichnete Blisterverpackung zur Verpackung ei-
nes Maschinenreinigers für Spül- und/oder Waschma-
schinen in verschiedenen Ansichten. Die Blisterverpa-
ckung 1 umfasst drei aus einem durchsichtigen Kunst-
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stoffmaterial gefertigte Produktkammern 2, wobei in je-
der Produktkammer 2 eine Dosiseinheit des Maschinen-
reinigers in Form eines gepressten Tabs aufgenommen
sein kann. Die Blisterverpackung 1 umfasst darüber hi-
naus eine Kartonage 3, welche der Aufnahme der drei
Produktkammern 2 dient. Die Kartonage 3 weist ein Vor-
derteil 4, ein Rückteil 5 sowie ein das Vorderteil 4 und
das Rückteil 5 verbindendes Unterteil 11 auf. Durch das
Unterteil 11 wird ein Standfuß 12 für die Blisterverpa-
ckung 1 ausgebildet.
[0031] Das Vorderteil 4 umfasst angrenzend an das
Unterteil 11 einen Abschnitt 40, welcher sich schräg unter
einem Winkel α von etwa 45° bezüglich des Unterteils
11 erstreckt, so dass durch das Unterteil 11 und die daran
angrenzenden Bereiche des Vorderteiles 4 und des
Rückteils 5 eine dreieckige Struktur ausgebildet wird, die
dem Standfuß 12 besondere Stabilität verleiht. In einem
Bereich oberhalb einer Falzlinie 17 liegen das Vorderteil
4 und das Rückteil 5 im Wesentlichen planparallel auf-
einander, was durch die geringfügig dickere Strichfüh-
rung im Bereich des äußeren Randes in Figur 1 ange-
deutet ist.
[0032] Die Produktkammern 2 sind zwischen dem Vor-
derteil 4 und dem Rückteil 5 aufgenommen bzw. einge-
legt, wobei das Vorderteil 4 für jede Produktkammer 2
eine Öffnung 6 aufweist, durch welche die jeweilige Pro-
duktkammer 2 teilweise hindurchreicht, so dass für einen
Konsumenten die durchsichtige Produktkammer 2 und
das darin aufgenommene Produkt sichtbar sind. Die Grö-
ße der Öffnungen 6 ist dabei in Relation zu den äußeren
Abmessungen der Produktkammern 2 so bemessen,
dass die Produktkammern 2 nicht vollständig durch die
Öffnungen 6 hindurchtreten können und verliersicher
zwischen dem Vorderteil 4 und dem Rückteil 5 gehalten
werden. Zwei der drei Öffnungen 6 sind teilweise in dem
sich schräg erstreckenden Abschnitt 40 des Vorderteils
4 ausgebildet.
[0033] Die Öffnungen 6 verjüngen sich ausgehend von
ihrer maximalen Öffnungsweite W sowohl in Richtung
auf das Unterteil 11 zu als auch in Richtung auf das dem
Unterteil 11 abgewandte Ende des Vorderteils 4 zu, vgl.
Figur 7. Dies führt dazu, dass bei den Öffnungen 6, die
teilweise in dem sich schräg erstreckenden Abschnitt 40
angeordnet sind, die durch diese Öffnungen 6 hindurch-
reichenden Produktkammern 2 durch den Rand der sich
verjüngenden Öffnungen 6 von verschiedenen Seiten
gestützt werden. Insbesondere erfolgt eine Stützung der
Produktkammern 2 von unten und von vorne, was an-
hand der Figuren 1, 2 und 4 zu erkennen ist. Besonders
aus den Figuren 2 und 4 wird deutlich, dass der Rand
der beiden unteren Öffnungen 6 stellenweise an der Vor-
derseite der jeweiligen Produktkammern 2 anliegt und
die Produktkammern 2 somit von vorne stützt, siehe die
Kennzeichnung V in den Figuren 2 und 4. In seitlichen
Bereichen, gekennzeichnet mit S, erfolgt die Stützung
der Produktkammern 2 hingegen von unten, in der Form,
dass die Produktkammern 2 auf dem Rand der Öffnun-
gen 2 aufliegen.

[0034] Die Kontur 9 einer Öffnung 6 stimmt im Wesent-
lichen mit der äußeren Kontur 10 einer Produktkammer
überein. In dem Bereich oberhalb der Falzlinie 17, in wel-
chem das Vorderteil 4 und das Rückteil 5 im Wesentli-
chen planparallel aufeinanderliegen, sind das Vorderteil
4 und das Rückteil 5 randseitig durch einen wenige Mil-
limeter breiten Kleberand miteinander verbunden.
[0035] Die Produktkammern 2 sind lose zwischen dem
Vorderteil 4 und dem Rückteil 5 aufgenommen und wer-
den durch ihren Sitz in den Öffnungen 6 sowie die rand-
seitige Verklebung von Vorderteil 4 und Rückteil 5 in einer
festen Position innerhalb der Kartonage 3 gehalten.
[0036] In den Figuren 5 und 6 ist eine einzelne Pro-
duktkammer 2 isoliert dargestellt. Sie ist als geschlosse-
ne Produktkammer 2 ausgebildet und umfasst ein scha-
lenförmiges Kunststofffolienformteil 13, welches durch
Tiefziehen in einem Thermoformingprozess aus einer
PET-Folie hergestellt wird und der Aufnahme eines Pro-
duktes 100 in Form eines gepressten Tabs dient. Das
Kunststofffolienformteil 13 weist einen schmalen umlau-
fenden Rand 7 auf, an welchem ein laschenartiger Vor-
sprung 18 ausgebildet ist. Die Produktkammer 2 umfasst
darüber hinaus eine Deckschicht 14 zur Abdeckung und
Abdichtung des schalenförmigen Kunststofffolienform-
teils 13, die als dünne, feuchtigkeits- und wasserdampf-
dichte Siegelfolie ausgebildet ist. Die Deckschicht 14 ist
mit dem Kunststofffolienformteil 13 unter Einschluss des
Produkts 100 im Bereich des Randes 7 der Produktkam-
mer 2, nicht jedoch im Bereich des laschenartigen Vor-
sprungs 18, verschweißt. Ein Verbraucher kann die im
Bereich des laschenartigen Vorsprungs 18 lose auf die-
sem aufliegende Deckschicht 14 greifen und von dem
Kunststofffolienformteil 13 ablösen, so dass das Produkt
100 freigegeben wird.
[0037] Der schmale Rand 7 der Produktkammer 2
dient zum einen der Verschweißung mit der Deckschicht
14, zum anderen wird die zwischen dem Vorderteil 4 und
dem Rückteil 5 der Kartonage 3 eingelegte und teilweise
durch die Öffnung 6 in dem Vorderteil 4 hindurchreichen-
de Produktkammer 2 durch den Rand 7 verliersicher in
dieser Position gehalten, da die Abmessungen der Pro-
duktkammer 2 einschließlich des Randes 7 in Relation
zur Größe der Öffnung 6 so bemessen sind, dass die
Produktkammer 2 nicht als Ganzes durch die Öffnung 6
hindurchtreten kann. Es tritt lediglich der schalenförmig
ausgebildete Bereich des Kunststofffolienformteils 13
durch die Öffnung 6 hindurch, während der Rand 7 der
Produktkammer 2 an der dem Rückteil 5 zugewandten
Innenseite des Vorderteils 4 in dem die Öffnung 6 unmit-
telbar umgebenden Bereich anliegt. Hierdurch wird ein
vollständiges Hindurchtreten der Produktkammer 2
durch die Öffnung 6 verhindert.
[0038] Die Produktkammern 2 sind dabei lose zwi-
schen dem Vorderteil 4 und dem Rückteil 5 eingelegt und
nicht mit der Kartonage 3 verschweißt oder verklebt oder
anderweitig verbunden. Die Produktkammern 2 werden
lediglich durch die beschriebene spezielle Geometrie der
Kartonage 3 und ihrer Öffnungen 6 im Zusammenspiel
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mit der Geometrie der Produktkammern 2 und durch die
randseitige Verbindung von Vorderteil 4 und Rückteil 5
in ihrer Position gehalten. Durch die fehlende Verklebung
und/oder Verschweißung von Kartonage 3 und Produkt-
kammern 2 können die Ausgangsmaterialien PET und
Karton von einem Konsumenten nach dem Aufbrauchen
des Produktes absolut sortenrein getrennt und dem Re-
cycling zugeführt werden.
[0039] Figur 7 zeigt einen zusammenhängenden Kar-
tonzuschnitt 16, aus welchem die Kartonage 3 durch Fal-
ten gefertigt ist. Hierzu weist der Kartonzuschnitt 16 Falz-
linien 17, 19 und 20 auf. Durch Falten des Kartonzu-
schnitts 16 entlang der Falzlinien 19 und 20 wird zwi-
schen den beiden Falzlinien 19 und 20 das als Standfuß
12 der Blisterverpackung 1 fungierende Unterteil 11 aus-
gebildet. Durch Hochklappen der beiden an das Unterteil
11 angrenzenden Bereiche des Kartonzuschnitts 16 wer-
den das Vorderteil 4 und das Rückteil 5 ausgebildet, wo-
bei sich das Vorderteil 4 jenseits der Falzlinie 19 und das
Rückteil 5 jenseits der Falzlinie 20 an das Unterteil 11
anschließt. Das Vorderteil 4 ist dabei geringfügig länger
als das Rückteil 5. In dem das Vorderteil 4 bildenden
Bereich des Kartonzuschnitts 16 sind die drei Öffnungen
6 für die Aufnahme der Produktkammern 2 durch Aus-
stanzen ausgebildet, wobei zwei der drei Öffnungen 6
teilweise in dem Abschnitt 40 angeordnet sind. In dem
das Rückteil 5 bildenden Bereich des Kartonzuschnitts
16 sind als Perforationen ausgebildete Sollbruchstellen
15 vorgesehen, die in Figur 7 durch gestrichelte Linien
angedeutet sind. In der Rückansicht der Blisterverpa-
ckung 1 in Figur 3 wurde auf die Darstellung der Soll-
bruchstellen 15 verzichtet. Die Sollbruchstellen 15 be-
grenzen zumindest abschnittsweise Entnahmebereiche
21, 22, 23, wobei jeder Produktkammer 2 ein Entnahme-
bereich 21, 22, 23 zugeordnet ist. Durch Auftrennen der
Sollbruchstellen 15 kann das Kartonmaterial in den Ent-
nahmebereichen 21, 22, 23 zumindest teilweise entfernt
bzw. aufgeklappt werden, so dass Entnahmeöffnungen
für die Entnahme der Produktkammern 2 aus der Karto-
nage 3 entstehen. Das Auftrennen der Sollbruchstellen
15 kann bei einer fertig zusammengesetzten Blisterver-
packung 1 durch die Ausübung von Druck auf den durch
eine Öffnung 6 hindurchreichenden Bereich einer Pro-
duktkammer 2 in einer Richtung, wie sie in Figur 4 durch
den Pfeil P angezeigt wird, erreicht werden. Durch den
Druck auf eine Produktkammer 2 kann der dieser Pro-
duktkammer 2 zugeordnete Entnahmebereich 21, 22, 23
geöffnet werden, so dass die Produktkammer 2 entnom-
men werden kann. Die übrigen noch in der Kartonage 3
verbleibenden Produktkammern bleiben hiervon unbe-
rührt in ihrer Position innerhalb der Kartonage 3.
[0040] In dem das Vorderteil 4 ausbildenden Bereich
des Kartonzuschnitts 16 ist die weitere Falzlinie 17 an-
geordnet. Durch Falten des Kartonzuschnitts 16 entlang
der Falzlinie 17 und durch zur Deckung bringen der obe-
ren Bereiche von Vorderteil 4 und Rückteil 5 wird auf-
grund der geringfügig unterschiedlichen Längen von Vor-
derteil 4 und Rückteil 5 die oben bereits beschriebene

dreieckige Struktur der Kartonage 3 angrenzend an den
Standfuß 12 ausgebildet. Das Falten erfolgt dabei so,
dass das Rückteil 5 einen Winkel von etwa 90° mit dem
Standfuß 12 einschließt, während sich das Vorderteil 4
ausgehend von dem Standfuß 12 zunächst schräg unter
einem Winkel α von etwa 45° erstreckt, siehe hierzu auch
Figur 4. An diesen sich schräg erstreckenden Abschnitt
schließt sich ein Bereich des Vorderteils 4 an, welcher
planparallel zu dem Rückteil 5 und deckungsgleich auf
diesem liegt.
[0041] In die solchermaßen aus dem Kartonzuschnitt
16 durch Falten gefertigte Kartonage 3 können die drei
Produktkammern 2 lose eingelegt werden, und zwar so,
dass jeweils der schalenförmig ausgebildete Bereich des
Kunststofffolienformteils 13 zumindest teilweise durch ei-
ne Öffnung 6 hindurchtritt, während der Rand 7 einer
Produktkammer 2 an der dem Rückteil 5 zugewandten
Innenseite des Vorderteils 4 in dem die Öffnung 6 unmit-
telbar umgebenden Bereich anliegt. Durch anschließen-
des randseitiges Verkleben von Vorderteil 4 und Rückteil
5 in dem Bereich, in dem das Vorderteil 4 und das Rück-
teil 5 planparallel aufeinanderliegen, wird die Blisterver-
packung 1 geschlossen und die Produktkammern 2 wer-
den zuverlässig in ihren Positionen gehalten, ohne dass
ein Verkleben oder Verschweißen der Produktkammern
2 mit der Kartonage 3 erforderlich wäre. Der Kartonzu-
schnitt 16 weist darüber hinaus im Bereich des Vorder-
teils 4 eine Ausnehmung 24 sowie im Bereich des Rück-
teils 5 eine korrespondierende Ausnehmung 25 auf, wel-
che bei der gefalteten Kartonage 3 deckungsgleich über-
einanderliegen und mit Hilfe derer die Blisterverpackung
1 beispielsweise an einer Präsentationsstange positio-
niert werden kann.
[0042] Die beiden unteren Öffnungen 6, die teilweise
in dem sich schräg erstreckenden Abschnitt 40 des Vor-
derteils 4 angeordnet sind, weichen in ihrer Kontur 9 ge-
ringfügig ab von der Kontur 9 der in dem planparallel zu
dem Rückteil 5 liegenden Öffnung 6. Dabei ist der untere,
dem Standfuß zugewandte Bereich dieser Konturen 9
flacher und abgerundeter ausgebildet als bei der weiter
oben liegenden Öffnung 6, was insbesondere aus den
Figuren 2 und 7 ersichtlich ist. Dies trägt der Tatsache
Rechnung, dass, wie oben beschrieben, die Ränder der
Öffnungen 6 in dem schräg ausgebildeten Abschnitt 40
des Vorderteils 4 an anderen Bereichen der Produktkam-
mern 2 anliegen als in dem nicht schräg ausgebildeten
Bereich des Vorderteils 4 und dient dem sicheren Halt
der Produktkammern 2 in der Kartonage 3, vgl. hierzu
auch Figur 4. Die beiden Produktkammern 2, die in den
Öffnungen 6 angeordnet sind, die zumindest teilweise in
dem sich schräg erstreckenden Abschnitt 40 des Vor-
derteils 4 liegen, stehen zur Erhöhung der Verrutschsi-
cherheit darüber hinaus mit einem Abschnitt ihres Ran-
des 7 auf dem als Standfuß 12 dienenden mittig liegen-
den Streifen 11 auf.
[0043] Die fertig zusammengesetzte Blisterverpa-
ckung 1 gemäß dem Ausführungsbeispiel aus Figur 1
weist eine Höhe von etwa 200mm, eine maximale Breite
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von etwa 126 mm und im Bereich des Standfußes 12
eine maximale Tiefe von etwa 32 mm auf. Je nach kon-
kreter Ausgestaltung können diese Maße bei anderen
Ausführungsformen der Erfindung selbstverständlich
auch größer oder kleiner sein.

Patentansprüche

1. Blisterverpackung (1) für ein Produkt (100), umfas-
send mindestens eine Produktkammer (2) zur Auf-
nahme des Produkts (100), weiterhin umfassend ei-
ne Kartonage (3) zur Aufnahme der mindestens ei-
nen Produktkammer (2), wobei die Kartonage (3) ein
Vorderteil (4) und ein Rückteil (5) umfasst und die
mindestens eine Produktkammer (2) zwischen dem
Vorderteil (4) und dem Rückteil (5) der Kartonage
(3) aufgenommen ist, wobei das Vorderteil (4) und
das Rückteil (5) zumindest abschnittsweise randsei-
tig miteinander verbunden sind und das Vorderteil
(4) der Kartonage (3) für jede Produktkammer (2)
eine Öffnung (6) aufweist, durch welche die zwi-
schen dem Vorderteil (4) und dem Rückteil (5) auf-
genommene Produktkammer (2) teilweise hindurch-
reicht, wobei die Größe der Öffnung (6) derart be-
messen ist, dass die Produktkammer (2) nicht voll-
ständig durch die Öffnung (6) hindurchtreten kann,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kartonage (3)
ein das Vorderteil (4) und das Rückteil (5) verbin-
dendes Unterteil (11) umfasst, welches einen Stand-
fuß (12) für die Blisterverpackung (1) ausbildet, wo-
bei das Vorderteil (4) angrenzend an das Unterteil
(11) einen Abschnitt (40) umfasst, welcher sich
schräg unter einem Winkel α von maximal 75° be-
züglich des Unterteils (11) erstreckt und wobei min-
destens eine Öffnung (6) zumindest teilweise in dem
sich schräg erstreckenden Abschnitt (40) des Vor-
derteils (4) ausgebildet ist.

2. Blisterverpackung (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Produktkammer (2) ein
schalenförmiges Kunststofffolienformteil (13) und ei-
ne Deckschicht (14) zur Abdeckung und/oder Ab-
dichtung des schalenförmigen Kunststofffolienform-
teils (13) umfasst und dass sich die Öffnung (6) aus-
gehend von ihrer maximalen Öffnungsweite (W) in
Richtung auf das Unterteil (11) zu verjüngt, derart,
dass bei einer zumindest teilweise in dem sich
schräg erstreckenden Abschnitt (40) des Vorderteils
(4) ausgebildeten Öffnung (6) das durch diese Öff-
nung (6) teilweise hindurchreichende schalenförmi-
ge Kunststofffolienformteil (13) der Produktkammer
(2) durch den Rand der sich verjüngenden Öffnung
(6) sowohl von unten als auch von vorne gestützt
wird.

3. Blisterverpackung (1) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass sich die Öffnung (6) ausge-

hend von ihrer maximalen Öffnungsweite (W) in
Richtung auf das dem Unterteil (11) abgewandte En-
de des Vorderteils (4) zu verjüngt.

4. Blisterverpackung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die mindes-
tens eine Produktkammer (2) lose zwischen dem
Vorderteil (4) und dem Rückteil (5) der Kartonage
(3) aufgenommen ist.

5. Blisterverpackung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Produkt-
kammer (2) einen Rand (7) aufweist, welcher an der
dem Rückteil (5) zugewandten Innenseite des Vor-
derteils (4) zumindest abschnittsweise anliegt und
welcher verhindert, dass die Produktkammer (2)
vollständig durch die Öffnung (6) hindurchtritt.

6. Blisterverpackung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung
(6) in dem Vorderteil (4) in ihrer Kontur (9) im We-
sentlichen mit der äußeren Kontur (10) der Produkt-
kammer (2) übereinstimmt.

7. Blisterverpackung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Rück-
teil (5) der Kartonage (3) Sollbruchstellen (15) vor-
gesehen sind, welche durch Druck auf den durch die
Öffnung (6) in dem Vorderteil (4) hindurchreichen-
den Bereich der Produktkammer (2) auftrennbar
sind, derart, dass eine Entnahmeöffnung in dem
Rückteil (5) entsteht, durch die die Produktkammer
(2) aus der Kartonage (3) entnommen werden kann.

8. Blisterverpackung (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Kartona-
ge (3) aus einem einzigen zusammenhängenden
Kartonzuschnitt (16) gefertigt ist.

9. Verwendung einer Blisterverpackung (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8 zur Verpackung eines
Produkts (100), welches in einer Wasch- und/oder
Spülmaschine verwendet wird.
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